
handelt werden soll, ist es erforderlich, daß das Gericht 
den mit der unterlassenen Eröffnung des Hauptver
fahrens gemachten Fehler dadurch korrigiert, daß es 
in entsprechender Anwendung des § 217 StPO diesen 
Anklagepunkt nachträglich mit Beschluß in das Ver
fahren einbezieht. In diesem Fall stehen dem Ange
klagten auch die in § 217 Abs. 2 Satz 2 StPO beschrie
benen Rechte zu.

§§ 1, 3 StEG.
Bei Übertretungen ist die Anwendung der bedingten 

Verurteilung oder des öffentlichen Tadels ausgeschlos
sen. Eine bedingte Verurteilung zu einer Haftstrafe ist 
also nicht zulässig.

KG, Urt. vom 9. September 1958 — Zst II 22/58.
Die Angeklagte wurde vom Stadtbezirksgericht wegen 

einer Übertretung der Bestimmungen über die Schulpflicht 
nach Ziff. 9 des Schulgesetzes für Groß-Berlin vom 26. Juni 
1948 (VOB1. I S. 358) zu einer Haftstrafe gem. § 1 StEG 
bedingt verurteilt.

Der Generalstaatsanwalt von Groß-Berlin hat die Kassa
tion des Urteils wegen Verletzung des Gesetzes durch 
fehlerhafte Anwendung der bedingten Verurteilung nach 
§ 1 StEG beantragt. Zur Begründung wird im wesentlichen 
vorgetragen, daß eine bedingte Verurteilung nach § 1 StEG 
bei Haftstrafen gesetzlich nicht zulässig sei. Das Gericht 
hätte, wenn es der Überzeugung gewesen sei, daß die Er
ziehung der Angeklagten zu einem gesetzmäßigen Verhal
ten auch ohne Freiheitsentziehung möglich sei, auf eine 
nach dem Schulgesetz zulässige Geldstrafe erkennen 
müssen.

Der Kassationsantrag ist begründet und führte zur Auf
hebung der angefochtenen Entscheidung.

Aus den G r ü n d e n :
Die Entscheidung des Stadtbezirksgerichts verletzt 

das Gesetz, und zwar die Bestimmung über die be
dingte Verurteilung (§ 1 StEG).

Nach Ziff. 9 Abs. 2 des Schulgesetzes für Groß-Berlin 
vom 26. Juni 1948 (VOB1. I S. 358), auf welche § 4 der 
VO vom 17. Mai 1951 über die Schulpflicht (VOB1. I 
S. 201) verweist, wird derjenige, der vorsätzlich oder 
fahrlässig die Bestimmungen über die Schulpflicht ver
letzt, mit Geldstrafe bis zu 150 DM öder mit Haft be
straft. Die Angeklagte ist entsprechend diesen Bestim
mungen zu Recht vom Stadtbezirksgericht zur Verant
wortung gezogen worden.

Das Stadtbezirksgericht hat aber bei seiner Entschei
dung nicht berücksichtigt, daß es sich bei der Zuwider
handlung gegen die VO über die Schulpflicht um eine 
Übertretung handelt. Für eine Übertretung ist die An
wendung der durch das Strafrechtsergänzungsgesetz 
eingeführten neuen Strafarten in Gestalt der bedingten 
Verurteilung oder des öffentlichen Tadels kraft Gesetzes 
ausgeschlossen. Das ergibt sich einerseits aus dem 
Wortlaut des Gesetzes und andererseits auch aus dem 
mit den neuen Strafarten verfolgten rechtspolitischen 
Zweck.

Nach dem klaren Wortlaut des Strafrechtsergänzungs
gesetzes ist die Anwendung der neuen Strafarten nur 
auf die Fälle beschränkt, in denen das durch die Hand
lung verletzte Strafgesetz G e fä n g n i s als Strafart an
droht. So ist eine bedingte Verurteilung nach § 1 StEG 
nur bei einer Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe bis 
zu zwei Jahren zulässig, sofern die in dieser Bestim
mung genannten Voraussetzungen gegeben sind. Auch 
der öffentliche Tadel kann nur dann ausgesprochen 
werden — abgesehen von den Fällen seiner ausdrück
lichen gesetzlichen Androhung nach § 5 Abs. 1 StEG —, 
wenn das verletzte Strafgesetz Gefängnis androht und 
nicht eine Mindeststrafe von mehr als einem Monat 
vorgesehen ist (§ 6 StEG). Die Haft als eine selb
ständige Strafart unseres gesetzlichen Strafensystems 
ist somit von der gesetzlichen Regelung nach §§ 1 und 
5, 6 StEG ausgenommen.

Der Grund für diese im Strafrechtsergänzungsgesetz 
getroffene gesetzliche Regelung ist darin zu finden, daß 
sich die Übertretungen von den rechtsverletzenden 
Handlungen, die wegen ihrer grundsätzlichen Gesell
schaftsgefährlichkeit als Verbrechen zu beurteilen sind, 
qualitativ unterscheiden, so daß sie als Ordnungs
widrigkeiten grundsätzlich zur wirksamen erziehe

rischen Beeinflussung des Rechtsverletzers mit Geld
strafe als der angemessenen Strafart bedroht werden. 
Erst wenn das Gericht auf Grund seiner Feststellungen 
zu der Überzeugung gelangt, daß die Übertretung oder 
Ordnungswidrigkeit Ausdruck einer graben Mißachtung 
der Gesetze unseres Staates und damit besonders schäd
lich für den reibungslosen Ablauf der durch die ver
letzten Normen geregelten Beziehungen ist, ist es not
wendig, zur erzieherischen Einflußnahme auf den 
Rechtsverletzer die kurzfristige Freiheitsentziehung in 
Gestalt der Haftstrafe zu verhängen. Die grobe Miß
achtung der Gesetzlichkeit und die besondere Diszi
plinlosigkeit, welche der Rechtsverletzer in solchen 
als Übertretung für strafbar erklärten Verhaltensweisen 
zum Ausdruck gebracht hat, zwingt dazu, die kurz
fristige Haftstrafe zu vollstrecken. Durch die schädliche 
Übertretungshandlung ist in einem solchen Fall be
wiesen, daß bei dem Rechtsverletzer die notwendige 
Disziplin und Achtung des Rechts nicht vorhanden ist 
und nur durch eine eindrucksvolle kurzfristige Frei
heitsstrafe herbeigeführt werden kann. Dabei besteht 
das Ziel der Bestrafung der Übertretung durch eine 
kurzfristige Freiheitsstrafe auch darin, nicht die bloße 
Erfüllung der Rechtspflichten herbeizuführen, sondern 
durch den Strafzwang auch besonders die Schädlichkeit 
und politisch-moralisch tadelnswerte Beurteilung 
dieses Verhaltens allen übrigen Bürgern bewußt wer
den zu lassen. Der tiefere recbtspolitdsche Sinn der 
durch das Strafrechtsergänzungsgesetz eingeführten 
Strafarten besteht, wie das Oberste Gericht in seiner 
Grundsatzentscheidung vom 1. Juli 1958 (NJ 1958 
S. 573) ausgeführt hat, im Gegensatz zur Haftstrafe 
darin, daß unser Staat dann von dem einschneidenden 
Zwang einer Freiheitsentziehung absehen und mit der 
Bestrafung in erster Linie dem politisch und moralisch 
erzieherischen Einfluß unserer sozialistischen Gesell
schaft selbst Raum geben will, wenn einerseits die 
Straftat selbst für unsere Staats- und Gesellschafts
ordnung weniger gefährlich ist und andererseits der 
Rechtsbrecher • bereits über genügend eigene gesell
schaftliche, politische, moralische und charakterliche 
Qualitäten verfügt, die insgesamt ihn künftighin zu 
einem rechtlich und gesellschaftlich verantwortungsbe
wußten Verhalten zu bestimmen vermögen, wenn eine 
ernste Zurechtweisung und Ermahnung durch das 
Urteil des Gerichts erfolgt.

Das Stadtbezirksgericht hat den rechtspolitischen Sinn 
und Zweck sowohl der Haftstrafe als auch der neuen 
Strafarten verkannt. Bereits aus diesem Grunde mußte 
daher das Urteil aufgehoben werden.

A n m e r k u n g :
Dieselbe Rechtsansicht vertritt auch das Oberste Ge

richt in seinem Urteil vom 9. September 1958 — 3 Zst 
III59/58. D. Red.

§ 29 StEG; §§ 263, 267 StGB.
1. Zur Tateinheit zwischen § 29 StEG und § 267 StGB, 

wenn der Täter zum Zwecke des Betruges gegenüber 
gesellschaftlichem Eigentum eine Urkunde fälscht.

2. Zur Abgrenzung von Vorbereitungshandlung und 
Versuch beim Betrug.

BG Karl-Marx-Stadt, Urt. vom 14. März 1958 — 
2 BSB 101/58.

Die Angeklagte war im September 1957 krank. Am 
30. September 1957 wurde sie mit Wirkung vom 1. Oktober 
1957 arbeitsfähig geschrieben. Daraufhin nahm die Ange
klagte selbst im Krankenschein eine Verlängerung bis zum
3. Oktober und später eine weitere bis zum 9. Oktober vor. 
Das Datum des Beginns der Arbeitsfähigkeit wurde von 
ihr vom 1. auf den 11. Oktober verändert. Darüber hinaus 
trug sie einen zweiten Untersuchungstermin ein. Danach 
bat sie eine Arbeitskollegin, den Krankenschein mit in den 
Betrieb, einen VEB, zur Auszahlungsstelle zu nehmen und 
ihr das Krankengeld zu bringen. Die falschen Eintragungen 
auf dem Verlängerungs- und Auszahlungsschein wurden 
festgestellt, bevor die Unterlagen im Betrieb vorgelegt 
wurden.

Rechtlich würdigte das Kreisgericht Z. das Verhalten der 
Angeklagten als Urkundenfälschung gern. § 267 StGB und, 
soweit es um die Vorlage des Krankenscheins zur Aus
zahlung des Krankengeldes geht, als versuchten Betrug 
gern. § 263 Abs. 1 und 3 StGB. Beide Handlungen wurden 
als selbständige Handlungen gern. § 74 StGB betrachtet und 
die Angeklagte zu einer Gesamtstrafe verurteilt.
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